Neue Anforderungen an Rechnungen

Übergangsregelung 

Das Bundesministerium der Finanzen hat mit Schreiben vom 19. Dezember 2003 mitgeteilt, dass es Rechnungen, die nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 01. Juli 2004 ausgestellt sind, trotzdem zum Vorsteuerabzug zulassen wird, wenn sie den bisher geltenden gesetzlichen Regelungen entsprechen und die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthalten.

Vor dem 01. Juli 2004 ausgestellte Rechnungen berechtigen mithin zum Vorsteuerabzug, wenn sie mindestens folgende Angaben enthalten: 

· Namen und Anschrift des leistenden Unternehmers, 

· Name und Anschrift des Leistungsempfängers, 

· die dem leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, 

· die Menge und die handelsübliche Bezeichnung des Gegenstandes der Lieferung oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung, 

· der Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung, 

· das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung, 

· der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag, der gesondert auszuweisen ist, oder ein Hinweis auf die Steuerbefreiung, 

· im Fall des § 14 a UStG die jeweils dort bezeichneten Angaben. 

Rechnungen über Kleinbeträge (bis € 100,00) müssen folgende Angaben enthalten: 

· den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, 

· die Menge und die handelsübliche Bezeichnung des Gegenstandes der Lieferung oder die Art und den Umfang der sonstigen Leistung,

· das Entgelt und den Steuerfreibetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe, 

· den Steuersatz. 

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Steuerberater Dietrich Wenke 

